
1451 November 12, Lüne. Nr.1987a 

Theodericus Schaper (usw. wie Nr. 1835a) appelliert (usw.) an Nikolaus V., NvK und B. 
Johann von Verden. 

Kop.:LüNE (wieNr. 1835a).f. s;r-s4v. 

Zeugen: Theodericus Houerden (wie Nr. 1835a Anm. 1), Iohannes Sprengehorne und Bercherdus 
Heydman, Kleriker der Diözesen Minden und Verden. 

1451 November 13, Mainz.1) Nr. 1988 

NvK an den Propst von St. Paul zu Halberstadt2), den Thesaurar von Minden 3) und den De

kan von St. Cyriaci vor Braunschweig.4) Er übertragt ihnen die Klage von Propst, Priorissin 

und Konvent des Nonnenklosters Liine gegen die rechtswidrige Bedrückung durch den Fiskal

prokurator und einen Kommissar des B. von Verden mit der Vollmacht zu abschließender Ent
scheidung. 

Kop. (innerhalb der Exekution Nr. 2.191 des Dekans von St. Cyriaci, die ihrerseits in dem laut Nolte, 
Quellen 1 8.f., vom 2 2. Dezember 14J1 bis zum 1 7. Februar 14J2 reichenden Prozeßregister überliefert 
war): HANNOVER, HStA, Cop. IX 209 f. 191v-z98v (Kriegsverlust, in Fotographie atu dem Nachlef5 
]. Koch erhalten). Laut Nolte, Quellen 19, umfaßte das Register zunächst 298 Blatt, vor der Vernich
tung aber nur noch 2J8, da es erst mit dem 2. Blatt der 6. Lage begonnen habe. 

Erw.: Koch, Umwelt 119; Schwarv Regesten 4J9 Nr. 18J9· 

Die ihm kürzlich von seilen des Propstes im Nonnenkloster zu Lüne in der Diiizese Verden, des Theoderi
cus Schaper artium liberalium magister, sowie der Priorissin Susanne und des ganzen Konventes vorgelegte 
Supplik führe aus, daß Dietrich die Klostergüter bisher zum Vorteil des Klosters verwaltet habe, doch gleich
wohl von einem gewissen Iohannes Gherbrecht als Fiskalprokurator vor einem gewissen Leonardus Langen 
als Kommissar des B. von Verden gegen Dietrich wegen der Verschleuderung von Gütern dieses Klosters ein Un
tersuchungsverfahren angestrengt worden sei, in dem der Kommissar ohne Einhaltung der Rechtsordnung auf Er
suchen des genannten Syndikus Zeugen gegen Dietrich zugelassen habe. Propst, Priorissin und Konvent fühlten 
sich dadurch und durch andere ihnen von dem Kommissar wie von dem Fiskalprokurator auferlegte Beschwerun
gen vielfältig bedrückt und in ihrem Rechte verletzt. Deshalb haben sie fristgerecht an NvK appelliert5) und ihn 
gebeten, gegen den Kommissar und den Fiskalprokurator sowie darüberhinaus gegen Ludolphus Lerten, Syndi- 10 

kus des Rates der Stadt Lüneburg, ein Verfahren über die Nullität und Rechtswidrigkeit dieses Prozesses wie 
auch über die sonstigen Machenschaften und dadurch erlittenen Schäden in die Wege zu leiten und in geeigneter 
Weise für sie zu sorgen. 

Dieser Bitte entsprechend beauftragt NvK die Adressaten kraft seiner Legationsgewalt, insgesamt, zu zweit 
oder einzeln den Kommissar, den Fiskalprokurator und den Syndikus wie auch andere hiervon Betroffene zu zi- 15 
fieren, sich die Sache anzuhiiren und abschließend zu entscheiden. Er gibt ihnen Gewalt, gegen den B. von Ver
den, seinen Kommissar und seinen Fiskalprokurator wie gegen den Syndikus und andere, die hierbei in Betracht 
kommen, soweit dies ni;'fig ist, kirchliche Zensuren anzuwenden sowie beschlagnahmte Einkünfte aller Art wieder 
frei zu stellen, notfalls unter Anrufung des weltlichen Armes. Falls Propst, Priorissin und Nonnen durch den 
Kommissar oder auch durch den B. von Verden in dieser Angelegenheit mit Exkommunikation oder Interdikt 2.o 
belegt worden sind, haben die Adressaten sie davon zu befreien. Sie können die Einhaltung ihrer Anordnungen 
mit Hilfe von Zensuren erzwingen, Zeugen unter Androhung von Zensuren zur Aussage bringen, und zwar ohne 
Rücksicht auf die Bestimmung Bonifaz' Vlll. 6), daß, von Ausnahmen abgesehen, keiner außerhalb seiner Stadt 
und Diö"zese, und wenn, dann nicht für länger als eine Tagesreise über die Diö"zesangrenze hinaus zitiert werden 
kann, daß Richter außerhalb der Stadt und Diö"zese, für die sie bestimmt sind, nicht gerichtlich vorgehen dürfen 2. 5 
und daß der Bischof, der Kommissar, der Prokurator oder der Syndikus oder andere hier in Betracht Kommende 
privilegiert sind, nicht interdiziert, suspendiert oder exkommuniziert werden zu können, wenn dieses Privileg 
nicht ausdrücklich angeführt wird. 7) 

1) Für die Mitteilung bei Brück, Nikolaus von Kues in Mainzp, daß NvK am IJ. November feierlich in 
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Mainz eingezogen sei, finde ich keinen Beleg. Wie sich aus Nr. 1988 ergibt, muß der Einzug allerdings spiite
stens an diesem Tage erfolgt sein. 

2) Sigfrid von Hoym. 
3) Albertus Weyewind. 
4) Lambertus de Daghevorde; s. Nr. 2191. Er war Sekretär Hg. Heitrrichs von Braunschweig-Lüneburg; s. 

etwa Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI J9l Nr. 3866. 
6) vgl. etwa Nr. 1835a, 185 3a, r903a, 1903b, 1923a, 1963a, r968a und 1968b. 
6) c. II in VIt0 de rescriptis I J. 
7) Die ProzefSleitung übernahm der oben genannte Dekan von St. yriaci vor Braunschweig; s.u. Nr. 2191. 

1451Nove'mber18, (Utrecht). Nr. 1989 

Die Priorissin Egberta de Vlueten und der ganze Konvent des Wetßfrauenklosters zu Ut
recht. Allgemeine Kundgabe über ihren Anschluß an die von den Prä"laten und Kapiteln der fünf 
Utrechter Kirchen von den Befehlen des NvK und über den vierzehnten Pfennig eingelegte Ap
pellation. 

Or., Perg. (Siegel ab, Siege/schlitz): UTRECHT, Rijksarchiej, Archief Domkapittel 3307 (alt: Clerezij 
12). Ehemals TransfixanNr. 1874. 

Druck: Swalue, Nalezing 269j. Nr. L. 
Erw.: van Heussen, Historia Ultrajectensis I !f2; Uebinger, Kardinal/egal 662j.; Berliere, Origines, in: 

Rev. Ben. I6, lOO = Me/anges III 18; Meinsma, Aßaten 11; Vansteenberghe I20; Hüffer, Vrouwen
abdij I40; Koch, Briefwechsel 61 Anm. I. 

1451 Nove'mber 14, Mainz. Nr.1990 

Eröffnung des Mainzer Provinzialkonzils durch NvK. 

Das allgemein gesicherte Datum u.a. nach Nr. 2064 Z. 2j. Hierzu auch Kochan, Kirchliche Reformbestre
bungen IJO, mit Richtigstellung zu Binterim und Hefele-Leclercq. Daß die Eriiffnung allein durch NvK, nicht 
also auch durch Eb. Dietrich erfolgte, ergibt sich aus Nr. 1991 und Nr. 2065 Z. 8-Io. Die Präsidentschaft 
stand NvK als Legaten ohnehin zu, soweit er sie nicht dem Erzbischof überlief?. 

zu (1451Nove'mber14 - Deze'mber 8), Mainz. Nr. 1991 

Notiz in einem Schreiben des Mainzer Domkapitels I4JJ II 28 an erzbischöfliche Rä"te über die 
durch NvK für die Dauer des Mainzer Provinzialkonzils vorgenommene Lösung des Mainzer 
Erzbischoft vom Kirchenbann.1) 

Kop. (gleichzeitig): WüRZBURG, StA, Mainzer Domkapitelsprotokol! I j. 22'. 
Druck: Herrmann-Knies, Protokolle des Mainzer Domkapitels IJ Nr. I4. 

Als unser gnediger herre zu iar versamenunge siner provincialen gein Mencze nit kommen wolt, 
man wolt ine nit vor bennyg halten, und noch dem der legate die ziit das concilium von wegen un
sers heiligen vatters des babstes versamet hatte und das sunder sin gnaden biewesen als eyns erczbi
schoffs2) der legate nit besliszen mochte, also wart soliche beswerunge durch ine ein ziit verhalden. 
Und nach des legaten abescheit hait unser heiliger vatter unsern gnedigen herrn schrifftlichen gehei
schen und da von sich zu enbinden gefordert.3) 

1) I 4J I XI II hatte Eb. Dietrich den Mainzer Domscholaster Volprecht von Dersch, mit dem er in Streit 
lag, auf dessen Weg zur Kurie beim Kloster Frankenthal festnehmen lassen. Wer solcherlei tat, war automatisch 
der Exkommunikation verfallen. vgl. hierzu Ringel, Volprecht von Dersch 29 und Jif. mit 56 Anm. I49· Zu 
dieser Streitsache s. im übrigen unten Nr. 2418, insbesondere Anm. 2. 
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